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§ 9 LStG. 1972
 LStG. 1972 - Salzburger Landesstraßengesetz 1972

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

§ 9

 

(1) Wenn durch den Bau einer Straße bestehende Straßen unterbrochen oder sonst unbrauchbar gemacht werden und

der Fortbestand dieser Straßen nicht entbehrlich geworden ist, hat die Straßenverwaltung auf ihre Kosten die

notwendigen Vorkehrungen zur weiteren Benützbarkeit dieser Straßen zu treffen.

(2) Wenn eine Straße nicht mehr ohne Gefahr für den zugelassenen Verkehr benützbar ist, hat die Straßenverwaltung

unverzüglich die Straßenpolizeibehörde zu verständigen und die ihr zumutbaren Vorkehrungen zur Beseitigung der

Gefahr zu treffen.
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